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Canton Waldstätten.^
Zuschrift der Gemeinde Kürseithen,

Distr. Staus,an d e n B. R e g. S t a N h a i-

ter des C. Waldstättenvom 8. Wein m.

Bürger Regierungsstallhailer

Schreküch und mit allgemeiner Trauer erfüllend, war

für uns jener Zeitpunkt, in welchem wir aus um

j-rn -poch gröstentheils in Asche und Schutt liegen-

dc» Hütten < bewafneles Militär in unser theures Va-

terland anziehen sahen.

Aber noch niederschlagender war für uns, daß wir

ausserhalb unserem Cantone (wo wir eben im Begriff

waren, gutihätigen Menschenfreunden, die uns zu

Wiederherstellung unserer Kapelle und noch im Schatte

liegenden Pfrundhaus, mitleidige Hände geholten hat-

ten, zu danken, und wiederuck neue Gutchätcr zu

suchen), jene verabscheuungswüctigen Anschläge ewiger

Ruchlosen inne werden mußten, weiche diese Boshaften

wider ihre rechtmäßige Obrigkeit uulrrnoymcn haben

und also die Regierung gezwungen, solche Maßregeln

zu xrgreiffe», daß unter deren Druk izt der ganze

Distrikt seufzet.

Doch das Bewußtseyn, daß unsere Gemeinde an

allen diesen Aufwieglungen und sträflichen Zusammen-

rotticungen niemals den mindesten Antheil gehabt ya>

den tröstete uns um vieles. Freylich hatten einige aus

unserer Gemeinde das Unglük, bey Sammlung der

Unterschriften, ihre Namen aufzeichnen zu lassen, allein

dft mchresten von diesen Unlcrznchnetcn würden es nie

g'th-'n haben, wenn sie nicht durch Drvhworie zu

pj.se,n Schritte wären bewogen worden, und diesen

SchritG nachdem sie durch Rechtschaffene und Ver-

àftigc eines bessern beiehrt worden,, bereuen nun alle

recht schr; sie versprechen auch, wie sie bisher als

rechtschaffene Bürger jederzeit gehandelt, auch fernerhin

als solche allzeit zu handeln.

Wir erkennen die itzige provisorische Regtmmg als

unsere rechtmäßige Obrigkeit, wir versprechen auch,

wie wir bisher gethan, alle Gesetze und Verordnungen

dieser Obrigkeit und ihrer Unterbeamten zu refpekliren,

und wann Leben oder Gut dieser Obrigkeit von ruch-

losen Menschen sollte Gefahr laufen oder angetastet

werden ; wenn Ruhe und Einigkeit durch strafbare

Zusammcnrottirung sollten gestört werden: so verpflich-

ten wir uns insgesamt und jeder insbesondere, wider

die Strafbaren unsere Kräfte mit jenen unserer Owg,
keil zu vereinigen, und selb? in allem uns zustehenden

zu nusexstützen.

Oder warum sollten wir diese Obrigkeit nicht reffcc-
tiren und ihren Gesetzen nicht gehorchen? Vielleicht
weil ftlde neu ist? Oder weil vielleicht nicht alle Glic-
der derselben ihre obliegende Schuldigkeiten, wie etwa
einer oder andere von den Ruhestörern sagen möchten,
pünktlich erfüllen? Oder weil, nicht alle Glieder der-
selben unserer heiligen Religion zugethan sind? Dieß
alles soll uns nicht abhalten; sey die Regierungsform
wie sie wolle, wenn die gcsezte L^ugkeit nur das
Laster straft und Rechlschaffcnhcit unttrstüzet, so wer-
den wir ftlde Miseren Pflichten gemäß, refpekliren und
ihren weisen Verordnungen unS unterwerfen; und wir
fürchten auch keine Reiigionsgefahr, wenn schon nicht
alle Glieder der Regierung unserer Religion zugethan
sind, weil sogar der Stifter unserer heiligen Religion,
mir dem Beyspiel uns vorgieng, und sich einer sogar
hcydrnschen Obrigkeit unterworfen hat. Zudem waren
ja auch bey der alten Verfassung nicht alle Glieder
derselben fthierftey und nntadelhafc, sonst würde viel«

leicht keine Revolution einstanden seyn.

Nachdem wir nun Bürger Regienmgsstatthattcr,
unsere wahrhaften und innigsten Gesinnungen an Tage
gelegt haben, so hoffen wir mit dieftn Gesinnungen
berechtigt zu ftyn, auch unsere Bitte bey Ihnen ein.
legen zu dürfen; diese Bille besteht darum, daß wir
wünschten, von der drückenden Last der Eiuquartie.
rung oder EinguartierungSauflagen enthoben zu werden,
weil unsere Gemeinde in solchen dürftigen Umstände»
sich befindet, die eher geglaubt als beschrieben werden
können, und Ihnen selbst B. Rcgierungsstatihaller,
mehr als zu wohl bekannt sind; ja wir hoffen, daß

wir unter die Strafbaren nicht werden gezählt werden,
und Ihre Gerechtigkeitsliebe ist uns allzuwohl bekannt,
als daß wir glauben sollten, Sie würden es zulassen, daß

wir mit den Ruchlosen gleiches Schiksal tragen sollten.
Und wenn einige aus unserer Gemeinde mit Unter-

zeichnung ihrer Namen bey der Stimmensammlung
sollten gefehlt haben, so versprechen diese künftighin
diesen Fehler durch desto grössere Anhänglichkeit an
ihre rechtmäßige Obrigkeit und Zurüknahme alles Ge«

redten und Geschriebenen wieder gut zu machen.

Wir hoffen also von Ihrer Güte und Gerechtigkeit,

Verzeihung dieses Schuttes und Schonung- unserer

ohnehin dürftigen und armen Gemeinde, und wenn

Sir uns aus Güte und Großmuth nicht schonen woll»

ten, so müssen Sie uns wegen Ihrer Gerechtigkeits-
Liebe schonen, welche gewiß nicht zuläßt, daß Straf-
dare und Unschuldige zugleich gestraft werden»
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